
Aktenzeichen: 
S 10 AS 654/18 

Verkündet lt. Prot. am: 
26.11.2020 

gez.  
Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

SOZIALGERICHT 

MAINZ 

0 3. DEZ. 2020 

· In dem Re����L�-.::::::--:-:;:-=
:--

r::---J_J 
/ ,Erledigt F , "sten + Tennine Bearbeitet 

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte/r: DGB Rechtsschutz GmbH, -Büro Bad Kreuznach-, 
Salinenstraße 37, 55543 Bad Kreuznach 

gegen 

 

- Beklagte -

hat die 10. Kammer des Sozialgerichts Mainz auf die mündliche Verhandlung vom 
26. November 2020 durch den Richter am Sozialgericht ... sowie die ehrenamt
lichen Richter Herr ... und Frau ...

für Recht erkannt: 

1. Unter Aufhebung des Bescheides des Beklagten vom 06.08.2018 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10.09.2018 wird der Beklagte
verpflichtet, den Antrag der Klägerin vom 20.07.2018 über die Übernah
me von Kfz-Reparaturkosten unter Beachtung der Rechtsauffassung des
Gerichts neu zu bescheiden.
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2. Der Beklagte hat die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Kläge

rin zu erstatten.'

Tatbestand 

Gegenstand des Verfahrens ist die Förderung einer Kfz-Reparatur. 

Die Klägerin und ihr Ehemann wohnen in Idar-Oberstein und stehen seit dem Jahr 

2017 beim Beklagten im Bezug von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwei

tes Buch (SGB II). Die Klägerin ist als Reinigungskraft bei zwei verschiedenen Ar

beitgebern beschäftigt, einmal auf geringfügiger Basis und einmal sozialversiche

rungspflichtig. Der Ehemann ist Eigentümer eines F. mit Erstzulassung im Jahre 

2004, welches von der Klägerin genutzt wird um ihre Arbeitsstätte zu erreichen. 

2017 gewährte der Beklagte einen Zuschuss von 572,89 € für eine notwendige 

Reparatur (Bescheid vom 24.08.2017). 

Am 20.07.2018 beantragte die Klägerin erneut einen Zuschuss für eine notwendi

ge Reparatur sowie die Kosten der Hauptuntersuchung i.H.v. 585,93 € (vgl. Kos

tenvoranschlag vom 10.07.2018, BI. 391 der Verwaltungsakte (VA). 

Mit Bescheid vom 06.08.2018 lehnte der Beklagte die Gewährung der beantragten 

Leistungen unter Heranziehung von § 16f SGB II ab und begründete dies damit, 

dass das Fahrzeug durch den üblichen Verschleiß „keinen TÜV" mehr erhalte, die 

Instandhaltung des Fahrzeugs aber Sache des Fahrzeughalters sei. Aufgrund des 

Alters des Kfz sei es vorauszusehen gewesen, dass Reparaturen anfallen könnten 

und dementsprechend hätten Rücklagen gebildet werden müssen. Die Notwen

digkeit und Zweckmäßigkeit einer Förderung sei daher nicht gegeben. 

Hiergegen erhob die Klägerin Widerspruch und führte zur Begründung aus, ohne 

das Kfz müsse sie ihre Arbeit aufgeben. Aus dem Regelsatz sei ein Ansparen in 

der erforderlichen Höhe nicht möglich. 
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